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Aufmacher

„Was haben Sie mit Deutschland vor, Herr Merz?“ 
Compliance findet nicht im luftleeren Raum statt. Darum ist der Blick auf 
die Lage in Deutschland und der Welt gerade in den aktuellen Zeiten des 
Umbruchs wichtiger denn je. Einen Eindruck davon verschaffte der F.A.Z.- 
Kongress am 21. März 2025 insbesondere beim Panel mit dem wahrschein-
lich nächsten Bundeskanzler Friedrich Merz unter dem Titel: „Was haben Sie 
mit Deutschland vor, Herr Merz?“

„Das ganz heiße Thema wird der 
versprochene Bürokratieabbau“
Wie geht es weiter in Deutschland? Worauf müs-
sen wir uns angesichts des anstehenden Regie-
rungswechsels einstellen? Jörg Bielefeld behält 
die Entwicklungen in der sich anbahnenden Re-
gierungskoalition im Blick und erläutert im Inter-
view, worauf es dabei für Compliance ankommt.
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Interview Interview Veranstaltung

Veranstaltungsbericht: Praxiswebinar 
Compliance & KI
Das Praxiswebinar Compliance & KI am 19. und 
20. Februar 2025 sollte seine Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vorbereiten auf den rechtssicheren 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz nach der KI-Ver-
ordnung. Durch das Seminar führte Dr. Robert  
Müller als Experte auf dem Feld der Regulierung 
sowie dem Einsatz moderner Technologien. 
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 Veranstaltungen

„Unternehmen sollten sich nicht darauf 
verlassen, dass das LkSG abgeschafft wird“
Das Omnibus-Verfahren der EU-Kommission bringt 
deutliche Änderungen mit sich. Wohin geht die Rei-
se in Sachen CSDDD und LkSG – darüber spricht 
Sebastian Rünz im Interview mit Compliance.
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„Was haben Sie mit Deutschland vor, Herr Merz?“

Am Tag der Entscheidung im Bundesrat über 
das milliardenschwere Schuldenpaket, mit 

dem die alte Legislaturperiode endet und die neue 
Bundesregierung arbeiten kann und muss, fand in 
Frankfurt am Main der jährliche F.A.Z.-Kongress 
statt. Den Auftakt machte ein Gespräch mit Fried-
rich Merz. Die Vorwürfe des Wahlbetrugs rund um 
das „Sondervermögen“ bzw. das enorme Schul-
denpaket seien belastend für ihn, räumte Merz 
ein. Er habe einen „sehr hohen Kredit in Anspruch 
genommen“, auch was seine persönliche Glaub-
würdigkeit angehe. Das Schuldenpaket erleichtere 
aber den Haushalt nicht, sondern mache ihn an-
gesichts einer höheren Zinslast sogar schwieriger, 
so Merz. Die neue Regierung werde daher auch 
sparen müssen. Der Blick von außen auf Deutsch-
land sei angesichts der jüngsten Entwicklungen 
außerdem ein ganz anderer: Es gebe „überragend 
positive Reaktionen auf das, was wir jetzt ange-
schoben haben“. 

Der CDU-Vorsitzende bemühte sich insgesamt 
um eine Relativierung des Schuldenpakets und der 
darin mitverhandelten Punkte. So stellte er klar, 
dass die Klimaneutralität 2045 kein neues Verfas-
sungsziel sei und auch kein neues Datum. Art. 20a 
stehe seit 1994 im Grundgesetz. Die Klimaneutra-
lität bis 2045 sei im Klimaschutzgesetz geregelt. 

Auf die Frage, ob sich Deutschland diesen Re-
geln unterwerfen müsse, wenn doch z.B. China 
und die USA sich von diesen Zielen abwenden, 
antwortete Merz: „Das ändert doch nichts an 
dem Befund, dass wir mit dem Klimawandel ein 

Compliance findet nicht im luftleeren Raum statt. Darum ist der Blick auf die Lage in Deutschland und der Welt ge-
rade in den aktuellen Zeiten des Umbruchs wichtiger denn je. Einen Eindruck davon verschaffte der F.A.Z.-Kongress 
am 21. März 2025 insbesondere beim Panel mit dem wahrscheinlich nächsten Bundeskanzler Friedrich Merz unter 
dem Titel: „Was haben Sie mit Deutschland vor, Herr Merz?“

massives Problem haben.“ Es gehe aber darum, in 
Deutschland die Akzeptanz der Bevölkerung durch 
gute Technologie zu steigern – nicht durch Verbo-
te. Er sprach dabei auch Technologien wie Carbon 
Capture and Storage (CCS) und Carbon Capture 
and Utilization (CCU) an, bei denen CO2 aus In-
dustrieabgasen ausgewaschen und gespeichert 
bzw. im Anschluss verwendet werden könne. Das 
Problem Klimawandel bestreite er nicht, so Merz, 
aber der Weg zur Lösung müsse ein anderer sein 
und so gut, dass die Welt auf die technologische 
Leistung in Deutschland schaue. 

Auch in Brüssel werde Schritt für Schritt die 
Bürokratie zurückgebaut, ergänzte er mit Blick 
auf das Mitte Februar von der EU-Kommission 
präsentierte Omnibus-Paket zur Vereinfachung 
der EU-Vorschriften und zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit. Das ökonomische Potenzial in 
Europa sei viel größer als es jetzt zutage trete. Es 
müsste nur voll ausgeschöpft werden – auch tech-
nologisch. Gleichzeitig sei die „brachiale Gewalt 
der USA gegen Universitäten“ und die Wissen-
schaft für Deutschland eine Riesenchance. Es gebe 
inzwischen viele Wissenschaftler in den USA, die 
glauben, dass sie in Europa freier forschen könn-
ten.

Merz wünschte sich zudem „einen Mentali-
tätswechsel im Hinblick auf unsere Freiheit“. Die 
Deutschen hätten sich daran gewöhnt, Bedro-
hungsszenarien zu ignorieren – und das wollte er 
nicht nur als eine „Frage der Bundeswehr“ ver-
standen wissen. Die tatsächliche Bedrohung sei 

viel größer, als sie bisher wahrgenommen werde. 
Ganz konkret sprach er die Cybersecurity an, die 
dringend verbessert werden müsse. Täglich erlebe 
Deutschland zudem Desinformation und Angriffe 
auf die Versorgung. Auch kritisierte er, dass Daten-
schutz wichtiger als Aufklärung sei.

Die Europäer müssten außerdem in ihrem eige-
nen Interesse diejenigen sein, die ihre Werte, die 
Gewaltenteilung, die Pressefreiheit wahren und 
verteidigen. Europa stehe vor einer Systemfrage, 
die laute: Hat eine parlamentarische Demokratie 
noch eine Zukunft in Zeiten, in denen autoritäre 
Systeme Zulauf haben? Dabei besorge ihn vor al-
lem der Begriff „unitary government“ mit Blick auf 
die USA – also der Versuch, die politische Macht 
zu zentralisieren. Das stelle alles auf den Kopf, 
was wir unter Gewaltenteilung verstehen. Merz 
machte deutlich: „Ich möchte zeigen, dass unser 
System das richtige ist.“ 

Die Bevölkerung müsse dazu aber aus der Illusion  
geholt werden, dass alles so bleiben kann, wie es 
seit Jahrzehnten war. Das könne auch bedeuten, 
Entscheidungen zu treffen, die nicht spontan allen 
gefallen. In der „längeren Perspektive“ führe aber 
kein Weg daran vorbei, die Zustimmung der Be-
völkerung zu gewinnen. Als Grundvoraussetzung 
wünschte er sich dafür „eine mittlere Stimmungs-
lage“ der Menschen in Deutschland: „Wir Deut-
sche sind entweder Himmel hoch jauchzend oder 
zu Tode betrübt.“ Bis zu den Sommerferien will 
Merz das als voraussichtlich neuer Bundeskanzler 
ändern.                          Christina Kahlen-Pappas

Veränderungen sind für Friedrich Merz unausweichlich. Die will er aber mit Akzeptanz in der Bevölkerung statt Verboten erreichen.
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www.europa-uni.de/macim

Master of Compliance &  
Integrity Management
Berufsbegleitend, interdisziplinär 
und praxisnah studieren

Nur 20  Studienplätze:Ab 1. Mai  bewerben!
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„Das ganz heiße Thema wird der 
versprochene Bürokratieabbau“

Compliance: Eine Standortbestimmung nach der 
Bundestagswahl, die geben Sie bei der Deutschen 
Compliance Konferenz 2025. Auch wenn bis da-
hin noch ein Koalitionsvertrag abzustimmen und 
vermutlich Friedrich Merz als Bundeskanzler zu 
wählen ist. Welches sind jetzt schon absehbar die 
wesentlichen Themen für die Compliance-Commu-
nity?
Bielefeld: Wirklich neue Compliance-Themen 
gibt’s in den Wahlprogrammen von Union und 
SPD nicht. Die Union will, im Kontext der Krimi-
nalitätsbekämpfung im organisierten Bereich, eine 
Zollpolizei, mehr Geldwäscheverfolgung und Ge-
winnabschöpfung. Generell will sie das Strafrecht 
verschärfen, aber eher mit Blick auf Rohheitsde-
likte.

Das ganz heiße Thema wird sicherlich der vor al-
lem von der Union versprochene „spürbare“ Büro- 
kratieabbau. National und auf EU-Ebene sollen 
„echte Entrümpelungsgesetze“ her, für jedes neue 
sollen zwei alte Gesetze gestrichen werden. Bü-
rokratieabbau als Thema soll sogar als Chefsache 
zum Bundeskanzleramt gezogen werden. Konkret 
sollen das LkSG abgeschafft, das Beauftragtenwe-
sen für KMU reduziert und auch langsame Geneh-
migungsverfahren, etwa bei der Exportkontrolle, 
beschleunigt werden. Klingt ganz gut.

Interessant dürfte es auch im Bereich der  
arbeitsrechtlichen Compliance werden: Der Dau-
erbrenner Statusfeststellungsverfahren soll sowohl 
arbeitgeber- wie auch selbstständigenfreundlich 
angepasst werden. Ob zudem ein „modernes Kar-
tellrecht“ so zu verstehen ist, dass die deutsche 
Wirtschaft ohne Rücksicht auf Verluste zu fördern 
ist, wie das gerade in der zweiten Trump-Adminis-
tration mit Blick auf den FCPA passiert, wage ich 
hingegen zu bezweifeln.

Wie geht es weiter in Deutschland? Worauf müssen wir uns angesichts 
des anstehenden Regierungswechsels einstellen? Jörg Bielefeld behält die 
Entwicklungen in der sich anbahnenden Regierungskoalition im Blick und 
erläutert im Interview, worauf es dabei für Compliance ankommt.

Ganz heißes Eisen schließlich: Cyberabwehr 
und Cyberresilienz. Hier haut die Union richtig 
rein, will Deutschland zum „Weltmarktführer“ in 
Sachen Cybersicherheit machen und keine Brems-
wirkung durch EU-Recht, etwa die KI-Verordnung. 
Von der Anwenderseite sollen KMU steuerliche 
Anreize erhalten, wenn sie in gute Cyberabwehr 
investieren. Sie sehen: Hier wird jedenfalls im 
Wahlprogramm eher mit Zuckerbrot als mit Com-
pliance-Peitsche gearbeitet.

Was davon Bestand hat, ist offen, schließlich 
handelt es sich bloß um bedrucktes Papier: Auf 
Seite 75 des Unions-Programmes steht immer 
noch, man wolle für eine „solide Haushaltspolitik 
[…] an der grundgesetzlichen Schuldenbremse 
festhalten“.
 Compliance: Diverse Compliance-Vorgaben  
resultieren aus dem Green Deal der EU. Der scheint 
gerade Stück für Stück zurückzufahren. Wie sieht 
die Situation in Deutschland diesbezüglich aus?
Bielefeld: Laut Wahlprogramm der Union sollen 
auf EU-Ebene die Taxonomie-Verordnung und die 
CSRD dran glauben müssen. Statt „Green Deal“ soll 
ein „Deal für Wettbewerbsfähigkeit“ im Sinne von 
weniger Bürokratie und mehr Technologieoffenheit 
angestrebt werden. EU-Vorgaben soll Deutschland 
nicht mehr als Musterschüler übererfüllen.
Compliance: Bürokratieabbau beschäftigt Brüs-
sel gleichermaßen wie Berlin. Was wäre aus Ihrer 
Sicht der erste wichtigste Schritt diesbezüglich, 
den die neue Regierung gehen sollte?
Bielfeld: Hier ist weniger mehr. Ich lese zwar 
durchaus mit Wohlwollen im Programm der Union, 
dass es ein frühzeitiges „EU-Forechecking“ geben 
soll, um Verwerfungen rechtzeitig zu erkennen und 
dann gegensteuern zu können. Allerdings wäre 
es schon einmal ein Anfang, mit den vielen Ent-
rümpelungsvorschlägen, auch denen, die nun der  
Diskontinuität zum Opfer gefallen sind, auf natio-
naler Ebene zu beginnen.

Jörg Bielefeld leitet als 
Rechtsanwalt und Partner bei 
Addleshaw Goddard (Germany) 
LLP in Frankfurt am Main das 
Team Wirtschaftsstrafrecht und 
Compliance, das Teil der inter-
nationalen Praxisgruppe Global 
Investigations ist. Seit 2003 
ist Jörg Bielefeld im gesamten 
Wirtschaftsstrafrecht, der 
Compliance-Beratung sowie 
der Strafverteidigung tätig. 
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Einen ausführlichen Vortrag von Jörg Bielefeld zu 
„Compliance nach der Bundestagswahl“ können 
Sie auf der Deutschen Compliance-Konferenz 
am 13. und 14. Mai 2025 in Frankfurt am Main  
erleben.

Beim Programm der SPD kommen mir wegen 
des compliance-relevanten Bürokratieabbaus 
Zweifel: Einerseits sollen Berichtspflichten verein-
facht werden, andererseits allerlei Ziele, zu deren 
Verfolgung eben diese Pflichten einst eingeführt 
wurden, beibehalten werden. Dann wird zwar an 
einigen Stellen etwas über den Abbau „unnötiger“ 
Bürokratie geschrieben, das soll dann aber über 
die Gründung von Arbeitskreisen laufen und steht 
oft in Zusammenhang mit der Vergabe von Steuer-
geld oder einer vereinfachten Einwanderung nach 
Deutschland. Zugleich soll etwa die Landwirtschaft 
„digital und bürokratiearm“ gestaltet werden.

Lustig finde ich die Vorstellung, Startups mit 
einer so genannten „Gründerschutzzone“ eine 
Art Bürokratie-Welpenschutz geben zu wollen: 
Gründer sollen laut Union in der „Startphase“ von 
„bürokratischen Vorschriften“ befreit werden. Was 
bitte meint das? Ich erinnere mich gut an einige 
Ermittlungsverfahren, die ich bei Start-Up-Unter-
nehmen begleitet habe. Da herrschte genau dieser 
Welpenschutz-Mindset vor und kollidierte dann 
mit der Arbeitsweise der Behörden, die dann zur 
Durchsuchung vorbeikamen, etwa der Zoll. Das 
führte zu einem bösen Erwachen bei manchen 
Gründern. Also: Gut gemeint, aber auf die Umset-
zung bin ich gespannt.
Compliance: In einem Interview mit dieser On-
line-Zeitschrift hat Prof. Dr. Matthias Jahn, Richter 
am Oberlandesgericht Frankfurt a.M., sich dafür 
ausgesprochen, den Faden der Gesetzgebung für 
ein Unternehmensstrafrecht wiederaufzunehmen. 
Sie haben sich in der vorherigen Legislaturperiode 
intensiv mit dem damals geplanten Verbandssank-
tionengesetz beschäftigt. Nehmen die möglichen 
Koalitionsparteien einen neuen Anlauf?
Bielefeld: Um mit den Worten eines geschäftsfüh-
renden Bundeskanzlers zu antworten: Nö.

Tatsächlich verliert nur die SPD in ihrem Wahl-
programm über das Wirtschaftsstrafrecht einmal 
ein Wort: Das soll verschärft werden, um gegen 
„Mietwucher“ zu wirken. Das Programm der Uni-
on schweigt sich – Bürokratieabbau! – dagegen 
grundsätzlich über das Unternehmensstrafrecht aus.

Es sieht ganz danach aus, als würde das Un-
ternehmensstrafrecht weitere vier Jahre – wenn es 
denn zu einer solchen Legislaturperiode kommen 
wird – sein im Kreise der Strafrechts- und Compli-
ance-Community liebgewonnenes Zombie-Dasein 
fristen. Aus meiner fachlichen Perspektive finde 
ich das, trotz allerlei Verbesserungspotentials, nicht 
schlimm: Sowohl wir als Unternehmensverteidiger 
als auch die Staatsanwaltschaften kommen ganz 
gut mit dem aktuellen „Werkzeugkasten“ aus 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht klar.

Das Interview führte Christina Kahlen-Pappas.

Bürokratie ins Museum? Ganz so weit wird der Koalitionsvertrag 
nicht gehen, aber es soll „spürbare“ Veränderungen geben. 
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„Unternehmen sollten sich nicht darauf verlassen, 
dass das LkSG abgeschafft wird“

sels und der Erleichterungen auf EU-Ebene aktuell 
mit Blick auf die Lieferkettensorgfaltspflichten?
Rünz: Derzeit gilt das LkSG. Ob das auch in Zu-
kunft noch so sein wird, ist leider noch unklar. Vor 
der Bundestagswahl haben sich Vertreter meh-
rerer Parteien gegen das LkSG in seiner jetzigen 
Form ausgesprochen. Die Stimmung war also eher 
„kontra“ LkSG. In den Sondierungsgesprächen der 
neuen möglichen Regierungsparteien findet sich 
jedoch noch keine klare Aussage zum LkSG. Dort 
wird nur vom Rückbau überbordender Bürokratie, 
etwa durch die Abschaffung von Berichts-, Doku-
mentations- und Statistikpflichten gesprochen. 
Diese Unsicherheiten sind natürlich frustrierend 
für Unternehmen, die sich fragen, ob ihre bisheri-
gen Bemühungen vergebens waren oder was nun 
ab wann gelten wird.
Compliance: Wie sollten Unternehmen dann 
jetzt aus Ihrer Sicht auf das „Zurückrudern“ hier-
zulande und in der EU-Regulierung reagieren?
Rünz: Grundsätzlich sollten Unternehmen wei-
terhin das LkSG umsetzen, da dieses nach wie 
vor gilt. Sich darauf zu verlassen, dass das LkSG 
abgeschafft wird, erachte ich als Risiko, gerade 
vor dem Hintergrund, dass das BAFA, als zu-
ständige Behörde, weiterhin aktiv ist und sowohl 
Auskunftsersuchen verschickt als auch Handrei-
chungen veröffentlicht. Dass die Motivation auf 
Grund von mixed signals aus der Politik mitunter 
teilweise gering ist, kann ich verstehen. Mit Blick 

Lieferkettengesetz in der Zerreißprobe: Auch wenn das Gesetz demnächst komplett kippen könnte, sollten Unternehmen es aktuell noch 
weiter umsetzen. 
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Compliance: Was sind die deutlichsten Unter-
schiede zwischen CSDDD und LkSG in der prakti-
schen Umsetzung durch die Unternehmen?
Rünz: Die meisten Unternehmen haben noch 
nicht mit der praktischen Umsetzung der CSDDD 
begonnen. Ein Vergleich mit dem LkSG ist derzeit 
daher eher theoretischer Natur. Vor der Omni-
bus-Gesetzgebungsinitiative waren die Unter-
schiede zwischen LkSG und CSDDD deutlich, ins-
besondere mit Blick auf die Tiefe der Risikoanalyse 
und die zivilrechtliche Haftung. Sollte die Omni-
bus-Richtlinie aber so kommen, wie aktuell ge-
plant, gleicht sich die CSDDD sehr an das LkSG an. 
Inhaltliche Unterschiede würde es dann in erster 
Linie noch mit Blick auf die geschützten Rechtspo-
sitionen geben, die unter der CSDDD umfassender 
sind, als unter dem LkSG und mit Blick auf das  
Stakeholder Engagement, das in der CSDDD stär-
ker im Fokus steht, als im LkSG. Kleinere Unter-
schiede blieben auch im Rahmen der Risikoana-
lyse und der Präventions- und Abhilfemaßnahmen 
bestehen. Die CSDDD wird natürlich trotzdem für 
die Unternehmen einen Mehraufwand bedeu-
ten, die Sorgfaltspflichten auf Grund des LkSG 
bisher nur in Deutschland implementiert haben, 
aber auch in anderen europäischen Ländern oder 
weltweit aktiv sind und auch dort entsprechende 
Pflichten umsetzen müssen.
Compliance: Wo stehen wir in denn Deutschland 
angesichts des bevorstehenden Regierungswech-

Das Omnibus-Verfahren der EU-Kommission bringt deutliche Änderungen bei den europäischen Lieferkettensorg-
faltspflichten (CSDDD) mit. Gleichzeitig ist in Deutschland schon länger eine Aussetzung des hiesigen Lieferketten- 
gesetzes im Gespräch, während die BAFA weiter Handreichungen hierzu veröffentlicht. Wohin geht die Reise in 
Sachen CSDDD und LkSG – darüber spricht Sebastian Rünz im Interview mit Compliance.

auf die CSDDD könnten Unternehmen noch einen 
Moment abwarten, da die CSDDD auch ohne Om-
nibus-Initiative erst ab 2027 gelten würde.
Compliance: Wie vermuten Sie, wird das BAFA in 
Bezug auf die Überprüfung von Unternehmen vo-
raussichtlich mit diesen Entwicklungen umgehen?
Rünz: Das BAFA ist weiterhin aktiv, geht aller-
dings noch risikobasierter vor als zuvor. Dieser 
Ansatz wurde durch das Sofortprogramm für 
untergesetzliche Maßnahmen zur praxisnahen 
Anwendung des LkSG des Bundesarbeits- und 
des Bundeswirtschaftsministeriums aus Septem-
ber 2024 forciert und zuletzt durch die FAQ des 
BAFA zum risikobasierten Vorgehen aus Februar 
2025 bekräftigt. Die Behörde versucht dadurch, 
ihren Teil zur bürokratiearmen Umsetzung des 
LkSG beizutragen. Für Unternehmen bedeutet das 
nicht nur, dass ein risikobasierter Ansatz verfolgt 
werden kann, sondern auch, dass dieser verfolgt 
werden soll bzw. muss. Denn das BAFA äußerte 
sich zuletzt mehrfach kritisch gegenüber Maß-
nahmen LkSG-verpflichteter Unternehmen, die zu 
pauschal und zu weitgehend gegenüber Lieferan-
ten angewendet werden. Interessant wird sein, 
wie sich das BAFA mit Blick auf die Berichtspflicht 
verhalten wird – unter der Annahme, dass das 
LkSG grundsätzlich bestehen bleibt. Mit der ge-
planten Verschiebung der CSRD könnte entweder 
die separate Berichtspflicht unter dem LkSG wie-
der aufleben oder die Berichtspflicht entsprechend 
der CSRD weiter verschoben werden. 

Das Interview führte Christina Kahlen-Pappas.

Einen ausführlichen Vortrag von Sebastian Rünz 
zur Entwicklung bei den europäischen und deut-
schen Lieferkettensogfaltspflichten können Sie 
auf der  Deutschen Compliance-Konferenz am 
13. und 14. Mai 2025 in Frankfurt am Main  
erleben.

Sebastian Rünz, LL.M. (Toronto), 
ist Rechtsanwalt bei der Rechts-
anwaltskanzlei Taylor Wessing. Er 
berät Mandanten rund um das 
Thema Lieferkette, insbesondere 
zur Umsetzung des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes (LkSG), 
der Corporate Sustainability Due 
Diligence Directive (CSDDD) und 
der EU Deforestation Regulation 
(EUDR). ©
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Veranstaltungsbericht: Praxiswebinar 
Compliance & KI

Noch stoße KI bei komplexen Analysen und 
Stellungnahmen an ihre Grenzen. Beratung 

zu fachlichen Grundlagen oder fachliche Stan-
dardanalysen könne sie aber ohne weiteres 
leisten, erklärte Stefan Groß. Das erleichtere das 
Tagesgeschäft z.B. in der Steuerberatung enorm. 
Groß zeigte Beispiele für das korrekte Prompt-
ing, also die Eingabeaufforderung, mit der Ant-
worten oder Ergebnisse von der KI erfragt wer-
den, und gab einen Einblick in die Möglichkeiten 
für Anwender.

Dr. Robert Müller sorgte im anschließenden 
Teil des Webinars bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern für ein Grundverständnis zur KI-Ver-
ordnung. Dabei gab er zunächst Einordnungs-
hilfen für folgende Fragen: Liegt überhaupt der 
Anwendungsbereich vor? Bin ich Betreiber oder 
Anwender? In welche Risikokategorie falle ich? 
Dies sei eine entscheidende Frage, denn die zu 
treffenden Compliance-Maßnahmen hingen mit 

der Einordnung des Risikos des KI-Systems zu-
sammen, erläuterte Müller. 

Vor allem bei der Frage nach dem Anwendungs-
bereich der KI-Verordnung und bei der Einordnung 
und Auslegung der korrekten Risikokategorie  
spiele die Musik. Müller ordnete daher zunächst 
ein, was überhaupt ein KI-System ist. Sogar ein 
Spamfilter könne darunter fallen, verdeutlichte er. 

In Bezug auf den persönlichen Anwendungs-
bereich sei vor allem die Frage zentral: Bin ich 
Anbieter oder Betreiber? Grundsätzlich sei man 
ein Anbieter, wenn man ein KI-System in Verkehr 
bringt. Betreiber könne jeder sein, der ein KI-Sys-
tem verwendet – außer er tue dies nur für den 
persönlichen Gebrauch oder im nicht-beruflichen 
Kontext. Den Begriff des Nutzers verwende die 
KI-Verordnung nicht. Die Frage, wer (nur) Nutzer 
ist, müsse daher nach dem Ausschlussprinzip be-
antwortet werden, sagte Müller.

Wichtig für das richtige Verständnis zur KI-Ver-
ordnung sei auch das Konzept der vertrauens-
würdigen KI. Dies beruhe auf entsprechenden 
Ethik-Leitlinien einer hochrangigen Experten-
gruppe für künstliche Intelligenz, die zwar nur 
Empfehlungen seien, aber über viele Complian-
ce-Pflichten für Hochrisiko-KI-Systeme sowie über 
Erwägungsgrund 27 Einfluss in die KI-Verordnung 
genommen hätten. 

Müller thematisierte sodann die Schulungs-
pflicht, die nach der KI-Verordnung seit Februar 
2025 für Unternehmen besteht, die Künstliche 

Das Praxiswebinar Compliance & KI am 19. und 20. Februar 2025 sollte 
seine Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorbereiten auf den rechtssicheren 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz nach der KI-Verordnung. Durch das 
Seminar führte Dr. Robert Müller als Experte auf dem Feld der Regulierung 
sowie dem Einsatz moderner Technologien. Den Einstieg in das Webinar 
übernahm Stefan Groß, Steuerberater und Managing Partner bei Peters, 
Schönberger & Partner, München, mit einem bunten Überblick zu den  
Möglichkeiten Generativer KI am Beispiel von Steuern. 

Intelligenz einsetzen. Mitarbeiter müssen über 
ausreichende KI-Kompetenz verfügen. Das betrifft 
sowohl Anbieter als auch Betreiber von KI-Syste-
men. „Das ist natürlich ein fließender Prozess“, 
erläuterte Müller, warnte aber davor, dass es zu 
Bußgeldern kommen könne, wenn die Kompetenz 
der Mitarbeiter nicht nachgewiesen werden kann. 

Am zweiten Veranstaltungstag ging Müller  
näher ein auf die einzelnen Pflichten von Hoch- 
risiko-KI-Systemen bei der Befolgung der KI-Ver-
ordnung. Unter anderem müssten Compliance- 
Abteilungen Regeln definieren, wie mit Trainings 
für KI-Systeme umgegangen werden soll. Die  
Herausforderung liege dabei in der Auswahl der 
Trainingsdaten, also auch der Datenqualität.

Der KI-Verordnung wohne die Idee einer  
„human-centered AI“ inne, erklärte Müller: „Der 
Mensch muss Aufsicht über die KI führen.“ Es 
gehe im Wesentlichen darum, dass er verstehe, 
was die Maschine macht. Im übertragenen Sin-
ne, müsse der Mensch jederzeit die „Stopptaste“  
drücken und die Maschine anhalten können. 

Für Europa sei nun erstmal ein „Regulierungs-
teppich“ ausgerollt, fasste Müller zusammen. Bei 
diesem müsse aber noch viel ausformuliert wer-
den. All das werde handhabbar sein – genau so, 
wie es bei der DSGVO der Fall war.

Christina Kahlen-Pappas

Ein weiteres Praxisseminar Compliance & KI 
findet am 5. und 6. Juni 2025 online statt unter 
dem Titel „Bereit für den rechtssicheren Einsatz 
künstlicher Intelligenz nach der KI-VO“. 

Zur Anmeldung geht es hier: www.ruw.de/kico.

Dr. Robert Müller, LL.M., ist Experte 
auf dem Feld der Regulierung sowie 
dem Einsatz moderner Technologi-
en. Er beschäftigt sich seit mehreren 
Jahren mit Künstlicher Intelligenz 
und hat dies, neben seinem um-
fangreichen Publikations- und Vor-
tragsrepertoire, auch schon in der 
Praxis gezeigt. Abgerundet werden 
diese Tätigkeiten durch eine intensi-
ve wissenschaftliche Beschäftigung 
mit den Einsatzmöglichkeiten von 
modernen Technologien.
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Auf dem Weg zum rechtssicheren Einsatz künstlicher Intelligenz nach der KI-VO.
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Erfolgreiches 
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